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Berufsbildungspolitik innerhalb der EWG
Dr. A dolf^iesllnger, Bonn

In den in Rom abgesdilossenen Verträgen haben sidi 
die Länder der Europäisdien W irtsdiaitsgem einsdiaft 

das Ziel gesetzt, die Lebens- und Besdiäftigungsbedin- 
gungen in ihren Ländern ständig zu verbessern, durdi 
eine zwedcmäßige Arbeitsteilung, durdi eine Inten
sivierung der Arbeitsleistungen, einen freien Aus
tausdi der Dienstleistungen und W aren zu ^iner größe
ren Produktivität und zu einem höheren Lebensstan
dard zu kommen. Ein entsdieidender Anteil an der 
erhofften Steigerung der W irtschaftleistungen und an 
der Erhöhung der Produktivität kommt den A rbeits
leistungen der A rbeitskräfte zu. Daher stehen bei der 
Verwirklidiung der hodigestedcten Ziele der römi- 
sdien Verträge die Besdiaffung, Verwendung und 
Bildung der A rbeitskräfte im Vordergrund.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE lEISTUNGSFÄHIGKEIT 
DER ARBEITSKRAFT

Die moderne europäisdie W irtsdiaftsgesdiidite be
stätigt in allen ihren Absdinitten, wie groß der Einfluß 
der Besdiaffung geeigneter A rbeitskräfte auf die Ridi
tung und das Tempo der Entwidclung von W irtsdiaft 
und Tedinik waren. Die Leistungsfähigkeit der A rbeits
kraft wird im allgemeinen von der natürlidien Bega
bung, den physisdien Kräften, der gesundheitlidien 
Verfassung, der geistigen Gewandtheit, von der 
seelisdien Haltung, von der Gesinnung und dem 
Arbeitsethos und n id it zuletzt vom allgemeinen und 
beruflidien Bildungsstand bestimmt. In der Frühzeit 
der europäisdien Industrie war infolge der Ä nderun
gen der W irtschafts- und Sozialstruktur und der damit 
verbundenen Auflösung bestehender Wirtschaftsge- 
meinsdiaften ein übersdiuß an A rbeitskräften vorhan
den, und trotzdem herrsdite zur gleidien Zeit ein fühl
barer Mangel an geeigneten und entsprediend gebilde
ten und erfahrenen Fadikräften. Die Entwidilung der 
W irtsdiaft neuen Stils war nur in dem Maße möglidi, 
als erfahrene Arbeitskräfte zur Verfügung standen. 
Die deutsdie Industrie an Ruhr und Rhein z. B. w ar 
in ihren Anfängen vielfadi auf englische Fadiarbeiter 
und Ingenieure angewiesen, um aus England impor
tierte M asdiinen montieren und w arten lassen zu 
können.

Der Mangel an qualifizierten Kräften führte anderer
seits dazu, die komplexen Arbeitsvorgänge zu zerglie
dern und durch die Schaffung einfacher arbeitsteiliger 
Vorgänge die unerfahrenen und unausgebildeten 
Kräfte einzusetzen und damit den Arbeitskräftemangel 
zu überwinden. Dieser Anpassungsprozeß half nur zum 
Teil über die Schwierigkeiten des Arbeitskräftemangels 
hinweg, denn audi der zergliederte Arbeitsprozeß er
forderte in der Aufsicht, in der Überwachung, in der 
Arbeitsorganisation eingehende Kenntnisse der kom
plizierten Verfahren und Vorgänge, so daß der Bedarf 
an qualifizierten Kräften unvermindert anhielt. Es

wird immer eine schwer zu erklärende Tatsadie in 
dieser Entwicklung bleiben, daß erst mit Ende des 
19. Jahrhunderts die eigentliche Aufgabe von der 
W irtschaft erkannt wurde, nämlich die Arbeitskräfte 
nadi ihrer Eignung für die Anforderungen der Arbeits
plätze anzulernen und sie so durch eine planmäßige 
Ausbildung den Aufgaben anzupassen. Der Zeitpunkt, 
zu dem dies in den europäischen Ländern erkannt 
wurde und daraus die entspredienden Konsequenzen 
gezogen wurden, ist die eigentliche Geburtsstunde der 
modernen Berufsausbildung.

DIE NATIONALE BERUFSAUSBILDUNG

In jedem Land unserer Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft wurde diese Aufgabe für die Entwicklung 
seiner nationalen W irtsdiaft als entsdieidend erkannt, 
aber in jedem Land auf eine eigene W eise gelöst, wie 
es sich aus der Besonderheit der kulturellen Entwick
lung, der Geschidite des Landes, dem jeweiligen Er
ziehungssystem ergibt. Jedes Land weist nach der Art 
dieser Lösung, aber audi nach der A rt seiner Wirt
schaftsorganisation, seiner technischen Ausstattung, 
der A rt und der Richtung der Nachfrage nadi wirt
schaftlichen Gütern einen Arbeitsm arkt besonderer 
nationaler A rt auf, wobei wir zunächst von den Wan
derungen absehen können. Die Entwicklungsmöglidi- 
keiten der nationalen W irtsdiaft hängen davon ab, 
ob die notwendigen A rbeitskräfte in der geforderten 
Zahl, aber vor allem auch in der erforderlidien Aus
bildung vorhanden sind.

^Bisher haben unsere Länder ängstlich darauf geachtet, 
daß das Gleidigewiciit auf dem nationalen Arbeits
m arkt ohne unkontrollierte Zuwanderungen erhalten 
bleibt. Nunmehr tritt ein völlig neues Element in die 
Entwicklung ein. Der Nadifrage der Wirtschaftsbe
triebe aus den sechs Ländern soll nach der vorgesehe
nen Übergangszeit das gesamte Arbeitskräftepotential 
der sechs Länder gegenüberstehen, freilich mit einem 
Bildungsstand und einem Erfahrungsreiditum, wie es 
sich aus den nationalen Bildungsmaßnahmen und -ein- 
richtungen ergibt, sofern es nidit etwa bis dahin ge
lungen ist, durdi einen Erfahrungsaustausdi von Land 
zu Land und eine gegenseitige Hilfe neue Elemente in 
die Bildungsbestrebungen einzuführen, die dem Ge
samtbedürfnis der m iteinander verbundenen Länder 
entsprechen. Theoretisch kann in Zukunft jeder Unter
nehm er bei der Sudie nadi qualifizierten Arbeitskräften 
für seinen Betrieb auf die Begabungen zurückgreifen, 
die sich aus der'Völkergem einsdiaft von etwa 170 Mill. 
Menschen anbieten, und jeder Angehörige dieser Ge
meinschaft kann seine Talente zur Entfaltung bringen 
an einem Platz, der zwischen den Pyrenäen und der 
Ostsee, zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer 
liegt. Die produktiven Kräfte dieser Gemeinsdiaft
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können sich dort entfalten, wo für sie die besten Vor
aussetzungen bestellen. Freilidi stehen der V erw irk
lichung noch erhebliche Hemmnisse im Wege, deren 
Ü berwindung große gemeinsame Anstrengungen er
fordern wird, auf die noch im einzelnen zurückzu
kommen sein wird.

In den Ländern der Europäischen Gemeinschaft leben 
zur Zeit fast 170 Mill. Menschen. Davon gehören den 
sog. produktiven Altersjahrgängen zwischen 15 und 
65 Jah ren  110 Millionen an. 72 Millionen davon sind 
als Unternehmer, Arbeiter, Angestellte und Beamte 
tätig. Der Zuwachs der Bevölkerung aus der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung wird in den nächsten Jahren 
etw a 3 bis 4 "/o betragen. Dabei haben Länder wie 
Deutschland, Frankreich, Belgien erheblichen Zuwande
rungsüberschuß.

Von allen Faktoren, die die Arbeitskräfte beeinflussen 
und verbessern können, kommt der Förderung der 
Bildung die nachhaltigste und größte W irkung zu. Die 
wirtschaftlich-technische Entwidclung stellt höhere A n
forderungen an unser Wirtschafts- und Arbeitsleben 
und verlangt mehr Fachkräfte. Der Wunsch nach Stei
gerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit schließt 
in  allen Ländern die Nachfrage nach einer ausreichen
den Zahl gut ausgebildeter Fachkräfte ein. Eine Erwei
terung und V erbesserung der Bildung unserer Fach
kräfte  Ist unerläßlich. Dies ergibt sich aus der voraus
sichtlichen Entwicklung des Arbeitskräftepotentials, aus 
der Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung und der damit 
verbundenen Verringerung der Arbeitsleistungen.

PROBLEME DER FREIZÜGIGKEIT

Es ist ein Ziel der Rom-Verträge, die Freizügigkeit der 
A rbeitskräfte innerhalb der Gemeinschaft der Länder 
zu ermöglichen. Die volle Verwirklichung der Frei
zügigkeit wird aber erst nach langer Entwicklung 
durchführbar sein. Gerade die zum Teil sehr lebhaft 
verlaufenen Verhandlungen über die nunmehr am
1. 9. 1961 ln Kraft tretende Verordnung zur schritt
w eisen Verwirklichung der Freizügigkeit haben die 
ganze Fülle der Schwierigkeiten erkennen lassen. Es 
sind dies im wesentlichen ,

das W o h n u n g s p r o b l e m  — die Zuwanderung 
für die A rbeiter ist dann erschwert oder kommt gar 
nicht ln Frage, weim nicht angemessener W ohnraum 
zur Verfügung steht. Der Wohnungsmangel Ist in 
fast allen Ländern bedeutend.

das S p r a c h e n p r o b l e m  — die Beherrschung der 
Sprache des Einwanderungslandes ist eine w esent
liche Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der 
eingewanderten Arbeitskräfte. Eine Arbeitskraft, die 
Erklärungen und Anweisungen nicht versteht, kann 
fremde Erfahrungen nicht nutzbar milchen. Dazu 
kommt noch, daß das Einleben ln der fremden Um
gebung dann sehr erschwert ist, wenn eine V erstän
digungsmöglichkeit nicht besteht.

das B e r u f s a u s b i l d u n g s p r o b l e m  — die Be
herrschung der erforderlidien Fertigkeiten und 
Kenntnisse ist eine unerläßliche Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Betätigung.

In den Verhandlungen über die Verordnung zur Frei
zügigkeit wurde von Italien die Auffassung vertreten, 
daß den sechs Ländern die Verpflichtung auferlegt 
werden soll, fremde A rbeitskräfte so lange aus dem Be
reich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einzu
stellen, solange diese überschüssige Arbeitskräfte zur 
Verfügung haben. Auf den energischen Einspruch des 
deutschen V ertreters, Bundesarbeitsminister Blank, 
wurde diese Bestimmung in eine Empfehlung umge
wandelt. Im übrigen enthält die V erordnung Richtlinien 
über das Verfahren und die Verwaltung bei der Ein
reise, für die Beschäftigung und den Aufenthalt der 
Arbeitnehm er und ihrer Familienangehörigen. Eine 
volle Verwirklichung der Freizügigkeit w ird so lange 
nicht möglich sein, solange die Rücksicht auf die natio
nalen Interessen den V orrang hat, wie dies auch die 
langjährige Praxis der Montanunion bestätigt.

DER RAHMEN DER ÜBERNATIONALEN BERUFSBILDUNG

Auf w eite Sicht gesehen bleiben die Bemühungen um 
die Leistungssteigerung der gemeinsamen Wirtschaft 
ohne Erfolg, wenn nicht auch in der Berufsbildung die 
nationalen Anstrengungen durch die Erfahrungen aus 
den Gemeinschaftsländern befruchtet werden, zum 
anderen aber eine gegenseitige Anpassung erfolgt, 
wenn sie sinnvoll ist und die Arbeitsleistungen sich 
dadurch zu erhöhen versprechen.

Jede A rt und Form der Berufsbildung zielt darauf ab, 
dem Schüler, Lehrling, Studenten, im Falle der W eiter
bildung dem erfahrenen Fachmann zur Vermittlung 
von Fertigkeiten und Kenntnissen eine vorbereitende 
Hilfe zu geben, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe 
überlegen und erfolgreich durchführen zu können. Zur 
erfolgreichen Ausbildung eines Berufes gehört neben 
der sicheren Beherrschung des beruflichen Könnens 
eine allgemeine Bildung, die das Vermögen des Lesens, 
Schreibens, Rechnens einschließt, ein ausreichendes 
Verständnis für die sozialen, politischen und kulturel
len Zusammenhänge, wie sie sich aus der jeweiligen 
Berufssituation ergeben, und nicht zuletzt jene sittliche 
Festigkeit, die die Voraussetzung ist für Ausdauer, 
Fleiß, Zuverlässigkeit und Treue, ohne d ie  eine für 
den einzelnen wie für die Gesamtheit befriedigende 
Berufsleistung nicht möglich ist.

Es bedarf keiner besonderen Begründung, daß diese 
Bildung — und die in ihr liegenden Forderungen — 
nicht erst im Rahmen einer speziellen Berufsbildung 
erworben werden kann. An ihr w irken Herkunft und 
Tradition, Familie, die Lebensgemeinschaft in Schule 
und Kirche ebenso mit wie die bewußte Selbst
erziehung und W eiterbildung über die Stufe der allge
meinbildenden Schule hinaus. Aber jede Berufsbildung 
würde ihr Ziel verfehlen, wenn sie sich dieser Verbin
dung mît den Erziehungsmächten vorangegangener 
Lebensabschnitte wie in der Zeit der beruflichen 
Bildung selbst nicht bewußt bliebe. Es gibt keine Be
rufsausbildung, die nicht auch, sogar unbeabsichtigt, 
geistige, seelische und slttlldie Kräfte anregte und In
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sofern weiterbildet. W ir dürfen also feststellen, jede 
Berufsbildung ist eine Lebenshilfe im Hinblidc. auf eine 
später auszuübende beruflidie Tätigkeit, für die aber 
immer mehr erforderlidi ist, als was Gegenstand der 
jeweiligen Berufsausbildung, sein kann. Diese Fest
stellung ist w iditig gerade im Hinblidc auf die notwen
digen Vergleidie über die Landesgrenzen hinaus.

DIE BERUFLICHEN BILDUNGSSTUFEN

über diese allgemeinen und grundlegenden Zielsetzun
gen der Berufsausbildung wird sich sicher trotz der 
Untersdiiede der G esdiidite und der kulturellen Ent
wicklung in den einzelnen Ländern Einmütigkeit er
zielen lassen. Es bleibt aber mehr als zweifelhaft, ob 
dies auch nur annähernd möglidi ist über die Formen, 
Inhalte und Zeitdauer der beruflichen Bildung, über 
die Frage, w er am zweckmäßigsten Träger der Bil-' 
dungseinrichtungen sein soll, wem etwa die not
wendige Aufsicht oder die Abnahme der üblidien 
Sdilußexamina übertragen werden könnte, w eldie Prüf- 
dokumente mit w eldier Berufsbezeidinung etwa all
gemein empfohlen werden könnten. In den Ländern 
unseres Kulturkreises gilt der Besudi der Volks- (Ele
mentar-) Sdiule in der Regel vom 6. (5.) bis 14. (15.) 
Lebensjahr als notwendige Bildungsgrundlage, bevor 
an eine beruflidie Ausbildung gedadit wird. 80 bis 
90 “/o der Jugendlichen erhalten in einem sieben- bis 
achtjährigen Schulbesuch diese allgem eine Bildungs
grundlage. Die beruflidie Bildung vollzieht sich im all
gemeinen nicht in einem einzigen Bildungsgang, son
dern in der Regel sdiließen sich an eine erste elemen
tare Ausbildung weitere Bildungsgänge an. Daher muß 
unterschieden werden;

Die e r s t e  b e r u f l i c h e  B i l d u n g s s t u f e  im 
Ansdiluß an den V olkssdiulbesudi

durch eine beruflidie Bildung durch den Besuch einer 
berufsvorbereitenden Schule von ein- und m ehrjähriger 
Dauer oder

durdi eine planmäßige praktisdie Ausbildung im Be
trieb oder in einer betrieblidien Lehrwerkstätte für 
bestimmte Ausbildungsberufe und/oder mit theoretisch 
begleitendem Schulunterricht oder

durch Kurzanlernung am Arbeitsplatz von der Dauer 
von wenigen Tagen bis zu einigen Monaten. In der 
Regel beginnt dann für diese Gruppe von Jugendlichen 
die A rbeitstätigkeit im Betrieb.

Für eine Gruppe von Jugendlidien beginnt die Berufs
ausbildung nach Abschluß eines ' 10jährigen Schul
besuchs, und zwar entweder durch eine betriebsprak
tische Ausbildung oder den Sdiulbesudi einer ent
sprechenden technischen, wirtschaftlichen, fachlichen 
Schule.

Für eine weitere Gruppe von Jugendlichen beginnt die 
berufliche Ausbildung nach Beendigung eines 12- bis 
13jährigen Schulbesuchs (Höhere Sdiule) durch ein 
Fachstudium an einer Hochschule oder Universität.

W e i t e r e  b e r u f l i c h e  B i l d u n g s s t u f e n  f ü r  
j u g e n d l i c h e  A r b e i t s k r ä f t e  bestehen durdi 
den Besudi von Fachschulen, durch die Teilnahme an 
betrieblichen, überbetrieblichen oder rein schulischen 
Fortbildungseinrichtungen oder durch Selbststudium.

Das Ziel dieser weiteren Bildungsstufen besteht in der 
Erweiterung der fachlicäi-beruflichen Kenntnisse mit 
dem Ziel, die Qualifikation für besonders gehobene 
fachliche Leistungen oder als m ittlere Führungskräfte 
zu erhalten, z. B. als Bilanzbuchhalter, Dolmetsdier, 
Übersetzer, Techniker, W erkmeister, Lehrmeister, Aus
bildungsleiter u. a. m.

Die berufliche W eiterbildung für A rbeitskräfte etwa 
im A lter über 20 Jahre erfolgt durch F o r t b i l d u n g  
m i t  d e m  Z i e l  d e r  E r w e i t e r u n g ' d e r  b e 
r u f l i c h e n  K e n n t n i s s e ,  Faciikurse für be
stimmte Techniken, neue Verfahren, neue Werkstoffe, 
Sprachkenntnisse, neue Rechnungssysteme, neue 
Steuergesetze. Diese Bildungseinrichtungen bestehen 
zum Teil im Betrieb oder werden von Organisationen 
der Unternehmer, der Gewerkschaften, Arbeitnehmer, 
privaten und öffentlichen Bildungsanstalten oder an 
bestehenden Sdiulen durchgeführt.

Eine sehr bedeutende Rolle spielt die Heranbildung 
und die W eiterbildung der Führungskräfte, insbeson
dere der Unternehmungsleitungen.

Neben den planmäßigen Bildungsmaßnahmen der ge
schilderten A rt gibt es Maßnahmen zur K u r z a n l e r 
n u n g ,  meistens unm ittelbar am Arbeitsplatz für ein 
beschränktes Arbeitsgebiet. Diese Form der beruflidien 
Bildung kommt in erster Linie für ältere Arbeitskräfte 
in Frage, sei es zur Anpassung an Neuanforderungen 
am Arbeitsplatz, sei es zur Umstellung zu Fertigkeiten, 
für die eine besondere Nachfrage besteht; auch die 
sogenannten Umschulungen vollziehen sich meistens 
in dieser Kurzform.

DIE HARMONISIERUNG DER VIELGESTALTIGKEIT

Die Berufsbildung in der Gesamtheit der sedis Län
der wie in jedem  einzelnen Land hat diese Mannig
faltigkeit und Fülle zum Inhalt. Es muß bei allen Über
legungen im Rahmen des EWG-Vertrages bedacht wer
den, wie vielgestaltig die Berufsausbildung, um deren 
Harmonisierung es geht, tatsächlich ist.

Der V ertragstext äußert sich sehr zurückhaltend übei 
diese Zielsetzung. Art. 128 sagt, daß allgemeine Grund
sätze der Berufsausbildung zur Durchführung einer ge
meinsamen Politik aufgestellt werden sollen mit dem 
Ziele, eine harmonische Entwicklung in der Gemein
schaft herbeizuführen. Darüber hinaus soll nach Art. 118 
eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der beruf
lichen Ausbildung und Fortbildung gepflegt werden, 
und schließlich (Art. 123) sollen die berufliche V erwend
barkeit und die berufliche Freizügigkeit der Arbeits
kräfte durch Gewährung von Zuschüssen aus dem 
europäischen Sozialfonds gefördert werden.
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Alle Untersuchungen, die über Bildungssysteme, ins
besondere über die Berufsausbildung der Jugendlichen 
im A lter bis zu 18 Jahren, gemadit wurden, lassen er
kennen, wie außerordentlich untersdiiedlich die Berufs
ausbildungssystem e der europäisdien Länder sind. Das 
Europäische Institut für Berufsausbildung in  Paris hat 
im A uftrag der EWG-Behörde eine die sechs Länder 
unlfassende Untersuchung durchgeführt, deren Ergeb
nisse noch Ende 1961 veröffentlicht werden dürften. 
Diese Untersuchung wird wahrsdieinlich das bisher 
beste M aterial dieser A rt darstellen.

Ein Vergleich der Bildungssysteme läßt folgendes er
kennen: In allen sechs Ländern besteht Vollzeit-Pflicht- 
schulunterridit bis zum 14. Lebensjahr. In einigen 
Bundesländern Deutschlands dauert durch Einführung 
eines 9. Schuljahres der Pflichtschulbesuch bis zum 
15. Lebensjahr. Mit Ausnahme von Deutschland ist die 
O rganisation und Kontrolle des Unterrichtswesens 
Aufgabe eines zentralen Unterrichtsministeriums im 
Land.

Für die Berufsausbildung der Jugendlichen, also für 
die erste ' berufliche Bildungsstufe, sind folgende 
Systeme feststellbar:

System I
Berufsausbildung der Jugendlichen in theoretischer 
und praktischer Hinsicht ohne Lehrvertrag in staat
lichen o'der privaten Vollzeitsdiulen.

System II
Theoretische und praktische Berufsausbildung der 
Jugendlichen mit Lehrvertrag in betriebseigenen 
Lehrwerkstätten bzw. Schulen.

System III
Praktische Berufsausbildung der Jugendlichen mit 
Lehrvertrag im Betrieb und gleichzeitig theoretische 
Berufsausbildung an staatlichen oder privaten Lehr
anstalten. ■

In den einzelnen Ländern ist die Berufsausbildung im 
wesentlichen wie folgt zu charakterisieren:

In der B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  herrscht 
die Berufsausbildung im Betrieb, ergänzt durch einen 
eintägigen Berufsschulbesuch in der Woche, vor.

In B e l g i e n  ist das System der Vollzeitausbildung 
mit theoretischem Unterricht und praktischer Ausbil
dung in staatlichen oder privaten Schulen vorwiegend.

In L u x e m b u r g  überwiegt das Ausbildungssystem 
der betrieblichen Ausbildung, ergänzt durch eine theo
retische Unterweisung in staatlichen oder privaten 
Schulen.

In F r a n k r e i c h  wird der größte Teil der Jugend
lichen in staatlichen und zum Teil privaten Lehr
anstalten ausgebildet. Etwa ein Drittel der Jugend
lichen erhält seine berufliche Ausbildung auf Grund 
eines Lehrvertrages im Betrieb bei entsprechender 
theoretischer Ergänzung in staatlichen oder privaten 
Schulen.

In I t a l i e n  erfolgt die Berufsausbildung teilweise in 
privaten, teilw eise in staatlichen beruflichen Schulen. 
Ein Teil der Jugendlichen wird auf Grund eines Lehr
vertrages in Betrieben ausgebildet. Die theoretische 
Bildung wird in staatlichen oder privaten Schulen ver
mittelt.

In den N i e d e r l a n d e n  wurde nach dem Kriege 
ein Ausbildungssystem aufgebaut, das im wesentlichen 
auf einer beruflichen Bildungsvorleistung in Berufs
fachschulen beruht und dem sich eine praktische Lehre 
anschließt.

Entsprechend dieser Organisation des Bildungswesens 
liegt die unm ittelbare Aufsicht und damit weitgehend 
die praktische Gestaltung der Berufsausbildung in 
Deutschland in den Hän'den der Selbstverwaltung der 
Wirtschaft, bei den Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern und Landwirtschaftskammern. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse, in Luxemburg. In den 
übrigen vier Ländern, Belgien, Frankreich, Holland und 
Italien, ist die Berufsausbildung auf das engste mit 
der staatlichen Verwaltung verbunden. Zum Teil liegt 
die Aufsicht und Gestaltung bei den Unterrichtsmini
sterien, zum Teil bei den Arbeitsm inisterien und den 
Landwirtschaftsministerien. In den einzelnen Ländern 
wurden zur Sicherung der notwendigen Zusammen
arbeit Koordinierungsgremien geschaffen, 'so in Belgien 
der Hohe Rat für das technische Unterrichtswesen, in 
Frankreich die beratenden nationalen, paritätischen 
Ausschüsse.

Entsprechend dieser unterschiedlichen Organisation 
und Einflußnahme von seiten der Wirtschaft, der Re
gierungsstellen und anderer Bildungsträger bestehen 
auch erhebliche Unterschiede in  der Zahl und der Art 
der Ausbildungsberufe, der Abschlußprüfungen und 
der Prüfdokumente u. a. m. Zur Zeit läßt sich kaum 
eine Übereinstimmung zwischen den Ländern feststel
len. Die Bildungsmaßnahmen sind eben in ihrem Inhalt, 
in ihrer Form infolge der politischen, kulturellen wie 
wirtschaftlich-technischen Entwicklung in den einzelnen 
Ländern außerordentlich unterschiedlich. Die aus den 
Zielsetzungen der Eurbpäischen W irtschaftsgemein
schaft notwendige Annäherung in den Berufsbildungs
maßnahmen kann daher nur Schrittweite erfolgen und 
muß sich im Sinne des maßgebenden Artikels 128 des 
EW G-Vertrages in erster Linie auf eine Abstimmung 
in der Zielsetzung beschränken.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ZUR BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

Die Absicht der EWG-Behörde, allgemeine Grundsätze 
zur Berufsausbildungspolitik in den Ländern der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft herauszugeben, ent
spricht am besten der gegebenen unterschiedlichen 
Situation und darf als ein erster wirksamer Schritt in 
der angestfebten Harmonisierung bew ertet werden. 
A ller Voraussicht nach werden diese Grundsätze noch 
im Herbst 1961 in Kraft treten und für die Länder der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine verbind-
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lidie Festlegung in der Zielsetzung' der Berufsausbil
dung darstellen. Freilidi gehen zur Zeit die Meinungen 
nodi auseinander, ob die EWG-Behörde über die Fest
setzung allgemeiner Grundsätze hinaus audi die Durdi
führung der Einzelmaßnahmen verbindlidi festlegen 
kann bzw. soll. Zur Erreidiung der Harmonisierung der 
Berufsausbildung würde es genügen, bei der Ver- 
sdiieidenartigkeit der Verhältnisse w ahrsdieinlidi audi 
am zwedimäßigsten sein, nur die Ziele verbindlich 
festzulegen und die notwendigen Einzelmaßnahmen 
in der A rt ihrer Durchführung den Ländern zu über
lassen.

Besonders wichtig ist audi die A bsidit der EWG- 
Behörde, zur Beratung der gemeinsamen Berufsausbil
dungsfragen ein Gremium von Berufsbildungsexperten 
aus den versdiiedenen Ländern zu schaffen, um die 
sdiwierigen und ebenso wichtigen Fragen in einem 
soldien Kreis sorgfältig prüfen zu können, dies um so 
mehr, als der Aufbau der Rom-Verträge und der Brüs
seler Behörde die Berufsausbildung unter „soziale" 
Angelegenheiten eingeordnet hat. Die Berufsausbil
dung ist aber weder ihrer gesdiiditlidien Entwicklung 
nadi noch in ihrer Aufgabenstellung eine sozialpoliti- 
sdie Aufgabe.

Nach übereinstimmender internationaler Auffassung 
ist es die Aufgabe der Sozialpolitik, der A rbeitskraft 
den ihr angemessenen Sdiutz zu sidiern und ihre 
soziale und wirtschaftlidie Besserstellung herbeizu
führen. Insofern hat sie nur m ittelbar mit der Bildungs
politik zu tun, als durdi eine Verbesserung der Lebens
verhältnisse und Bedingungen auch die Voraussetzun
gen für die Vermittlung und Ermöglidiung der Bildung 
verbessert werden. Die Berufsbildung muß der Bewäh

rung des einzelnen in den Gegebenheiten der W elt des 
Lebens dienen, sie muß aber in ihrem fadilidien Inhalt 
den Erfoi*dernissen des künftigen Arbeitsplatzes in der 
W irtschaft entsprechen. B6i voller Anerkennung des 
Eigenwertes m ensdilidier Bildung hat daher die wirt
schaftsberufliche Bildung ihren Standort in den Ziel
setzungen zur Erhaltung und Verbesserung der W irt
schaft, 'also insofern in der W irtsdiaftspolitik. Wenn 
die Bemühungen der EWG-Behörde auf dem Gebiet 
der Berufsbildung w irklidi den angestrebten Erfolg 
haben sollen, müßte diesen Grundüberlegungen über 
die Einordnung der Berufsbildung Redinung getragen 
werden. Nicht die sorgfältig zu berücksiditigenden 
sozialpolitischen Erfordernisse können die Leitlinie für 
die Harmonisierung der Berufsbildung sein,' sondern 
das Bedürfnis der W irtschaft in ihrem europäischen 
Gefüge und ihre Entsprediungen müssen die Maßnah
men der europäischen Berufsbildungspolitik bestimmen.

Das Ziel der Berufsbildungspolitik der Länder der 
Europäischen W irtschaftsgemeinsdiaft kann nicht die 
Vereinheitlichung der beruflichen Bildungsmaßnahmen 
sein, sondern eine Annäherung in den Zielsetzungen 
und Grundsätzen und eine entsprechende Vermehrung 
der Bildungsbemühungen unter planmäßiger Auswer
tung der Erfahrungen, die in jödem Land vorliegen. 
Nicht eine Änderung des Systems und der Struktur, 
deren genaue Kenntnis eine unerläßliche Vorausset
zung für alle künftigen gemeinsamen Arbeiten auf 
diesem Gebiet sein muß, kann also die Aufgabe der 
Harmonisierung sein, sondern die Integrierung der 
,Berufsbildung und die Herbeiführung vergleichbarer 
Qualifizierungsstufen, die dann auch die Freizügigkeit 
der Arbeitskräfte innerhalb der großen Gemeinsdi'aft 
erleichtern werden.
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